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Behinderte Menschen diirfen nicht mehr ohne Zustimmung sterilisiert werden

Ein neues Gesetz soll die sexuelle
Wiirde besser schiitzen

B Elisabeth Rizzi

Behinderte sollen in ihrer Sexua-
litat besser geschiitzt werden.

Der Nationalrat hat in der Friih-
lingssession den Entwurf fiir ein
gesamtschweizerisches Sterilisa-
tionsgesetz gutgeheissen.

Die Opfer von bisherigen Zwangs-
sterilisationen und -kastrationen
sollen entschadigt werden.

Endlich soll in allen Kantonen auf
gleiche Weise geregelt werden, wann,
wer, wie sterilisiert werden darf oder
eben nicht. Noch in den spaten
Achtzigerjahren besass einzig der
Kanton Waadt eine Gesetzgebung auf
diesem Gebiet. Bis heute haben sich
nur die Kantone Aargau, Freiburg und
Neuenburg angeschlossen.

Opfer der uneinheitlichen Regelungen
wurden besonders Personen mit einer

geistigen Behinderung.

Kiinftig soll die Sexualitat dieser
Menschen besser geschiitzt werden.
In der Frithlingssession billigte der
Nationalrat den Entwurf zum Sterili-
sationsgesetz. Demnach sollen
Sterilisationen — also die Unterbin-
dung des Ei- oder des Samenleiters —
nur mehr mit der Einwilligung der
Betroffenen moglich sein. Bei urteils-
unfihigen Personen muss die vor-
mundschaftliche Aufsichtsbehorde
entscheiden. Betroffene oder ihnen
Nahestehende konnen den Entscheid
jedoch gerichtlich anfechten.

Nicht mehr erlaubt ist die Kastration
(Entfernen von Hoden oder Eier-

stocken).

Fiir unter 18-Jahrige verboten

Das Sterilisationsgesetz geht auf eine
Parlamentarische Initiative zuriick, die
vor vier Jahren eingereicht wurde.
Gemass Initiantin und Altnationalratin
Margrit von Felten (SP/BS) sei bisher
in den meisten Fillen die Erfordernis
der freiwilligen Zustimmung zum
Sterilisationsakt nicht gegeben. Ofter
jedoch sei eine Zustimmung von den
Behorden durch Uberredung oder
Zwang herbeigefiihrt worden.

Deshalb fordert sie einen besseren
Schutz fur die Betroffenen. Kiinftig
soll demnach die Sterilisation von
unter 18-Jahrigen sowie voriiberge-
hend urteilsunfihigen Personen ganz
verboten und die Sterilisation von
dauernd Urteilsunfahigen nur in
Ausnahmesituationen zugelassen

werden.

Gemiss dem Gesetzesentwurf ist eine
Sterilisation nur dann zuldssig, wenn
der urteilsfahige Betroffene selbst der
Operation zustimmt. Urteilsunfahige
Person konnen nur dann sterilisiert
werden, wenn eine ganze Reihe von
Anforderungen erfiillt ist. So muss die
Tatsache gegeben sein, dass eine
Zeugung und Geburt nicht durch
andere Verhiitungsmittel verhindert
werden kann, nur wenn konkret mit
einer solchen zu rechnen ist.
Ausserdem muss nach der Geburt des
Kindes eine Trennung der Eltern
unvermeidlich sein. Weiter ist der
Eingriff nur dann erlaubt, wenn keine
Aussicht darauf besteht, dass die

betroffene Person jemals urteilsfahig

wird. Ausserdem muss diejenige
Operationsmethode gewihlt werden,
bei der die grossten Aussichten
bestehen, die herbeigefiihrte Kinder-
losigkeit wieder riickgangig zu ma-
chen. Der Eingriff muss im Interesse
der betroffenen Person geschehen und
von der vormundschaftlichen Auf-

sichtsbehorde genehmigt werden.

5000 Franken Entschadigung

Der vom Nationalrat verabschiedete
Gesetzesentwurf mochte daneben auch
Genugtuung an die Opfer der Vergan-
genheit leisten. Nicht nur sollen
kiinftige Sterilisationen besser geregelt
werden. Diejenigen Menschen, die
Opfer von Zwangssterilisationen und
Zwangskastrationen wurden, sollen
ebenso entschéadigt werden. Solche
Eingriffe wurden vorwiegend in der
ersten Halfte des 20. Jahrhunderts
vorgenommen. Noch immer wiirden
gemiss Expertenberichten noch einige
hundert Menschen von einem spiéten

Schmerzensgeld profitieren.

Margrit von Felten hatte urspriinglich
je nach Situation der Betroffenen eine
Genugtuungssumme von 80 000
Franken als Hochstbetrag gefordert.
Der Nationalrat begrenzte die Forde-
rung auf eine einmalige Entschadigung
von 5000 Franken im Sinne einer
symbolischen Wiedergutmachung.

Es diirfte trotzdem fraglich sein, ob
der Entschadigungsbeitrag endgiiltig
Eingang ins Gesetz findet.

«Die Schaffung einer speziellen



Entschddigung fiir Opfer von Zwangs-
sterilisationen, unabhangig vom
Vorliegen eines Strafbestandes, wire
ein Priazedenzfall, der auf zahlreiche
weitere Grundrechtsverletzungen
ausgedehnt werden konnte, beispiels-
weise auf die Opfer von Zwangs-
internierungen in psychiatrischen

Anstalten vor dem Inkrafttreten der

Bestimmungen des fi’xrsorgerischen
Freiheitsentzugs oder auch auf Miss-
handlungen in Waisenhédusern und
Altersheimen», schrieb der Bundesrat
in seiner Stellungnahme vom vergan-
genen Jahr. Mit diesen Einwanden
versuchten auch in der Nationalrats-
debatte vom Mirz Vertreter von SVP

und FDP die Entschadigung zu

verhindern. Es wiirde nicht erstaunen,

wenn der biirgerlich orientierte
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Standerat als Zweitrat dem Bundesrat

folgen wiirde.

Was ist das Fazit? Auch wenn der Ent-
schadigungsantrag nicht aufgenom-
men wird, unterstiitzt das geplante
Gesetz das Recht auf die eigene Sexua-
litat — auch bei Menschen mit einer

Behinderung. Und es schafft Einheit-

«Behinderte wurden oft gegen ihren Willen
sterilisiert. Sanftere Verhiitungsmaglich-
keiten blieben ungenutzt.»

Foto: eri

lichkeit im bisher herrschenden, fode-
ralistischen Dschungel. Eine Studie zur
Sterilisationspraxis zeigte, dass in der
psychiatrischen Klinik Konigsfelden
(AG) zwischen 1900 und 1945 8o Men-
schen sterilisiert wurden. 70 Prozent
der Betroffenen wurden zum Eingriff
gezwungen. Dass derart viele Men-
schen in ihrer Wiirde und Eigenstén-
digkeit verletzt werden, diirfte kiinftig

kaum mehr maglich sein. &

SCHWERPUNKT Sexualitat

Notwendige Regelung

Hansueli Mosle, Direktor Curaviva

Aus der Sicht von Curaviva ist die Rege-
lung der Sterilisationsfrage auf Bundes-
ebene eine Notwendigkeit und wird in ih-
rer strikten Form begriisst. Denn die
jingsten Berichte iiber Zwangssterilisa-
tionen in verschiedenen europdischen
Landern sowie die historischen Nachfor-
schungen tiber die entsprechende Praxis
in der Schweiz belegen, dass Missbrau-
che insbesondere auch an geistig behin-
derten Menschen bis in die 1980er Jahre
begangen wurden. Mit dem neuen Sterili-
sationsgesetz sollen derartige Missbrdu-
che kiinftig vermieden werden.

Menschen mit einer geistigen Behinde-
rung wohnen in den Institutionen nicht
mehr nach Geschlechtern getrennt, und
auch in den Heimen ist Sexualitét kein
Tabu mehr. Dennoch kann die Sterilisation
zur Pravention unerwiinschter Schwan-
gerschaften lediglich als Ultima Ratio und
nur unter sehr strikten Bedingungen in
Frage kommen. Die einmalige Entschadi-
gungszahlung an friihere Opfer von
Zwangssterilisationen und -kastrationen
stellt neben der Anerkennung von began-
genem Unrecht ein symbolisches Zeichen
der Wiedergutmachung dar. Sie ist unter
moralischen Gesichtspunkten mehr als
gerechtfertigt.




	Behinderte Menschen dürfen nicht mehr ohne Zustimmung sterilisiert werden : ein neues Gesetz soll die sexuelle Würde besser schützen

